
PROMOS
Neues Mobilitätsprogramm des DAAD

Zum Kalenderjahr 2011 finanziert der DAAD ein neues Mobilitätsprogramm, 
das kürzere Auslandsaufenthalte deutscher Studierender weltweit fördert.

Förderfähige Vorhaben

Folgende Vorhaben sind am FB 8 (Geschichte/ Philosophie) förderfähig:

• Studien- und Kurzaufenthalte (1 bis 6 Monate)
Gefördert werden sowohl Kurzaufenthalte (etwa für Abschlussarbeiten) als 
auch Studienaufenthalte bis zu sechs Monaten. 
Semesterstipendien im ERASMUS-Raum sind in der Regel nur dort mög-
lich, wo keine ERASMUS-Kooperation besteht. Ausnahme sind Studierende, 
die bereits einmal innerhalb einer ERASMUS-Kooperation gefördert wurden 
oder sofern das Kontingent der bestehenden Kooperation ausgeschöpft ist. 
Doktoranden können in dieser Programmschiene nicht gefördert werden.

• Fachkurse (5 Tage bis 6 Wochen)
Gefördert wird die Teilnahme von Studierenden und Doktoranden an 
Fachkursen, die von Hochschulen oder wissenschaftlichen Organisationen 
im Ausland angeboten werden. Fachkurse sind z.B. Sommerkurse an aus-
ländischen Hochschulen.
Fachkurse können ausnahmsweise auch in der Zeit zwischen Bachelor-
abschluss und Beginn des Masterstudiums gefördert werden. Voraus-
setzung ist allerdings, dass eine Vorabzulassung für den Master oder 
eine ähnliche Bindung zur WWU vorliegt.

• Sprachkurse (3 Wochen bis 6 Monate)
Sprachkurse von Studierenden und Doktoranden an Hochschulen im 
Ausland können weltweit gefördert werden. 
Sprachkurse können ausnahmsweise auch in der Zeit zwischen Bachelor-
abschluss und Beginn des Masterstudiums gefördert werden. Voraus-
setzung ist allerdings, dass eine Vorabzulassung für den Master oder 
eine ähnliche Bindung zur WWU vorliegt.



• Studienreisen
Reisen von mindestens fünf Studierenden oder Doktoranden, von maxi-
mal 12 Tagen Dauer können weltweit gefördert werden. Studienreisen in 
die EU-Staaten, nach Island, Liechtenstein, Norwegen, in die Schweiz und 
die Türkei werden mit einer Aufenthaltspauschale von 30,- € pro Person 
und Tag gefördert, für alle übrigen Länder beträgt die Aufenthaltspau-
schale 45,- € pro Person und Tag. Die Reise muss von mindestens einem 
Hochschullehrer begleitet werden. Neben der Vermittlung fachbezogener 
Kenntnisse und dem landeskundlichen Einblick in das Gastland soll die 
Begegnung mit Studierenden und Wissenschaftlern im Mittelpunkt ste-
hen.

• Praktika (6 Wochen bis 6 Monate)
Praktika von Studierenden sind grundsätzlich weltweit förderbar. 
Praktika in EU-Ländern, Island, Liechtenstein, Norwegen und der Türkei 
können wegen Überschneidungen mit dem Praktikantenprogramm von 
ERASMUS nicht gefördert werden. Ausnahme sind Studierende, die 
bereits für einen Praktika-Aufenthalt im Rahmen von ERASMUS gefördert 
wurden und deshalb im Rahmen des ERASMUS-Programms keine 
Förderung mehr erhalten können. 
Praktika können ausnahmsweise auch in der Zeit zwischen Bachelor-
abschluss und Beginn des Masterstudiums gefördert werden.Voraus-
setzung ist allerdings, dass eine Vorabzulassung für den Master oder eine 
ähnliche Bindung zur WWU vorliegt.
Doktoranden können in dieser Programmschiene nicht gefördert werden.

(Bitte beachten Sie: 
Stipendien für Auslandspraktika in EU-Institutionen, EU-Gelder verwal-
tenden Einrichtungen, deutschen Auslandsvertretungen, Deutschen Schu-
len und an den Deutschen Geisteswissenschaftlichen Instituten im Aus-
land sowie Stipendien für Praktika in Internationalen Organisationen (wie 
z.B. in Einrichtungen des UN-Systems, der Bretton Woods-Institutionen 
(Weltbankgruppe, IMF), der OECD, OSZE, NATO, ASEAN und die IOM, 
etc.) werden weiterhin DIREKT über den DAAD und NICHT im Rahmen 
von PROMOS vergeben. Nicht darunter fallen die sogenannten Non-Go-
vernmental-Organizations (NGOs) wie z.B. Amnesty International (AI) 
oder der World Wide Fund for Nature (WWF).



Bewerbungsverfahren

Bewerbungen um Stipendien für Studien- und Kurzaufenthalte, 
Fachkurse, Sprachkurse sowie Studienreisen werden beim 
International Office eingereicht.
Die Bewerbungen werden im International Office auf Vollständigkeit 
geprüft und an den Fachbereich weitergeleitet. Die Auswahl der 
Stipendiaten nimmt der Fachbereich vor.

Bewerbungen um Stipendien für Praktika werden beim Career 
Service eingereicht.

Bewerbungstermine (eines jeden Jahres)

• Studien- und Kurzaufenthalte, Fachkurse, Sprachkurse, Studienreisen:
30.09. für Vorhaben, die im Zeitraum Januar-Juni beginnen
31.03. für Vorhaben, die im Zeitraum Juli-Dezember beginnen

• Praktika:
28.02. für Praktika, die im Zeitraum April bis Juni stattfinden
31.05. für Praktika, die im Zeitraum Juli bis September stattfinden
31.08. für Praktika, die im Zeitraum Oktober bis Dezember stattfinden
30.11. für Praktika, die im Zeitraum Januar bis März stattfinden

Bewerbungsunterlagen

Bewerbungsmodalitäten und Bewerbungsunterlagen für 
Studienaufenthalte:
http://www.uni-muenster.de/international/promos.html

Bewerbungsmodalitäten und Bewerbungsunterlagen 
für Praktikumsstipendien:
http://www.uni-muenster.de/CareerService/praktika/finanzie-
rung/promos.html

Für Rückfragen zu PROMOS steht Ihnen zur Verfügung:

Dr. Astrid Rokossa
Fürstenberghaus R 24
Sprechstunde Mo 12-14 und n.V.
Tel: 0251 83-29203
rokossa@uni-muenster.de

Sonderausschreibung für Vorhaben in 2011: 
08. Juni 2011


